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Ein Bewerberinterview, welches nur auf Frage 
und Antwort basiert, neigt dazu, oberflächli-
che Informationen zu liefern. Durch die An-
wendung verschiedener Gesprächstechniken, 
Fragetechniken, Verhandlungstechniken, Ver-
nehmungstechniken und Verhaltensbeobach-
tungen kann jedoch ein tieferes Verständnis 
für die Werte, Fähigkeiten, den Charakter, also 

Liebe Leserin, lieber Leser
Ups – was jetzt? 

Wir haben nur ein Personalhandbuch – gilt das auch? Wenn Sie sich 
solche oder andere Fragen zum Personalreglement gestellt haben, ist 
der spannende Artikel ab Seite 4 für Sie genau richtig. Hier erhalten Sie 
eine Menge Tipps und Tricks, die Sie sofort umsetzen können.

Herzliche Grüsse in Ihren HR-Alltag,

Diana Roth, HerzBlutPersonalerin
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für die Persönlichkeit und das Potenzial der 
Bewerbenden gewonnen werden. 

Vernehmungstaktiken  
im Bewerber interview? Echt jetzt? 
Haben Sie bitte keine Angst vor Verneh-
mungstaktiken im Bewerbungsgespräch, die-
se sind a) von mir adaptiert für die Wirtschaft, 

und b) hat die Kunst des Vernehmens nichts 
mit runtermachen, Druck aufbauen, gemein 
sein usw. zu tun. Was man so in TV-Krimis 
und Hollywoodblockbustern an Vernehmun-
gen sieht, entspricht kaum der Realität. Echte 
Vernehmungsprofis sind exzellente und ko-
operative Gesprächspartner. Und genau dar-
um geht es: um Gespräche mit Bewerbenden, 
in denen man Vertrauen zu den Rekrutern 
haben kann. Wer vertraut, gibt mehr von sich 
preis, erzählt mehr über seine Erfahrungen, 
Werte und Motive. Dies fördert auch die Ge-
sprächsbeziehung zwischen Rekrutern und 
Bewerbenden. 

Weg von 08/15
Bewerbungsprozesse und Auswahlverfah-
ren sind entscheidende Phasen für ein Un-
ternehmen, um qualifiziertes Personal zu 
identifizieren, einzustellen und auch lang-
fristig zu behalten. Eine zentrale Rolle in der 
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Bewerberinterviews  
sind kein Frage-Antwort-Spiel
Bewerberinterviews sind kein Frage-Antwort-Spiel. Allerdings wird es oft damit 
verwechselt. Qualitativ hochwertige Bewerberinterviews sind keine reinen In-
terviews, sondern exzellent geführte Gespräche, in denen sich unterschiedliche 
Frage- und Gesprächsmethoden mischen, um an die tatsächlich relevanten In-
formationen der Bewerbenden zu kommen. 

 � Von Mag. Patricia Staniek, BBA
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HR & RECHT PERSONALREGLEMENT

Dos and Don’ts  
beim Personalreglement
Das Personalreglement ist in vielen Unternehmen fester Bestandteil der Rege-
lungen rund um das Arbeitsverhältnis. Auch wenn Unternehmen nicht verpflich-
tet sind, ein Personalreglement einzuführen, ergibt dies in vielen Fällen durchaus 
Sinn. Denn wer Mitarbeitende beschäftigt, möchte den Arbeitsverhältnissen ei-
nen gemeinsamen Rahmen geben und Regeln etablieren, die für alle gelten. Oft 
ist die Versuchung gross, jegliche Details ins Personalreglement aufzunehmen. 
Dadurch wird es meist sehr umfangreich und verliert die notwendige Klarheit. 
Es verkommt damit zum Papiertiger und wird weder von den Mitarbeitenden 
gelesen (und verstanden), noch kann das Unternehmen sich wie gewünscht auf 
dem Arbeitsmarkt positionieren.

 � Von Anna Neukom Chaney und Marco S. Meier

Muss jedes Unternehmen  
ein Personalreglement haben?
Die einfache Antwort auf die Frage lautet 
«nein». In der Schweiz gibt es keine gesetzliche 
Regelung, welche vorschreibt, dass ein Per-
sonalreglement1 eingeführt werden muss. Mit 
anderen Worten ist jedes Unternehmen in der 
Ausgestaltung des Personalreglements frei, so-
lange kein zwingendes Recht verletzt wird (z. B. 
die zwingenden Bestimmungen im Schweizer 
Obligationenrecht zum Arbeitsvertrag). Nichts-
destotrotz gelten bestimmte Grundregeln.

Arbeitgeber haben gegenüber Mitarbeitenden 
ein Weisungsrecht. Dadurch ist es der Arbeit-
geberin möglich, bestimmte für die Mitarbei-
tenden verbindlichen Anordnungen zu treffen 
(z. B. zum Arbeitsbeginn, zum Absenzenwe-
sen, Pausenregelungen, zur Berücksichtigung 
von Ferienwünschen usw.). Solche Anord-
nungen müssen von den Mitarbeitenden zur 
Kenntnis genommen und eingehalten wer-
den. Damit die entsprechenden Regelungen 
den Weisungscharakter nicht verlieren (weil 
sie Teil eines arbeitsvertraglichen Dokuments 

werden), ist jedoch zu empfehlen, entweder 
klar auf die Abänderbarkeit der einzelnen 
Weisungsbestimmungen hinzuweisen oder 
aber solche Weisungen separat – und nicht 
als Teil eines Personalreglements, welches 
unterschriftlich zum integrierenden Bestand-
teil des Arbeitsvertrags erklärt wird – zu er-
lassen.

Bei einigen arbeitsrechtlichen Themen ist je-
doch gesetzlich vorgesehen, dass zu deren 
Regelung, Abänderung oder Abweichungen 
vom Gesetz eine schriftliche Vereinbarung nö-
tig ist. Dazu gehören beispielsweise:

 • Regelungen zu und Abgeltung von Über-
stunden (Art. 321c OR)

 • vom Gesetz abweichende Kündigungsfris-
ten (Art. 335c OR)

 • die Vereinbarung einer längeren Probezeit 
(Art. 335b OR)

 • gleichwertige Regelungen zur Lohnzahlung 
bei Krankheit (Art. 324a/b OR)

 • die Regelung von Pauschalspesen 
(Art. 327a OR)

 • das Eingehen eines Konkurrenzverbots

Mit Ausnahme des letzten Aufzählungszei-
chens können Regelungen zu den obigen 
Themen ins Personalreglement aufgenom-
men werden, sofern sie Allgemeingültigkeit 
beanspruchen sollen. Damit sie aber als ver-
bindlich vereinbart gelten, müssen sie gültig 
in die einzelnen Arbeitsverträge einbezogen 
werden. In der Praxis erfolgt dies durch ei-
nen klaren Verweis auf das Personalregle-
ment im Arbeitsvertrag (bestenfalls sogar 
unter Auflistung der Themen, welche eine 
Regelung erfahren) oder durch selbstständi-
ge Unterzeichnung des Personalreglements. 
Wie bereits oben ausgeführt, ist dies nur dann 
nicht notwendig, wenn rein organisatorische 
Weisungen bzw. Regelungen, für welche das 
Gesetz kein Schriftformerfordernis vorsieht, 
im Personalreglement enthalten sind.

Die Vereinbarung eines Konkurrenzverbots 
mittels Einbezugs in ein Personalreglement 
ist gemäss unserer Empfehlung nicht sinnvoll, 
weil erstens jeweils eine individuelle Ausge-
staltung erforderlich ist und zweitens eine 
sogenannte Globalübernahme eines Perso-
nalreglements («integrierender Bestandteil») 
entfällt, wenn die Regelung ungewöhnlich ist.

Welche Zwecke erfüllt  
ein Personalreglement?
Ein Personalreglement erfüllt verschiedene 
Zwecke. Primär dient es der Arbeitgeberin 
dazu, bestimmte Grundregeln oder -bedin-
gungen, welche für alle Mitarbeitenden gel-
ten, in einem Dokument zu regeln. Somit be-
zweckt das Personalreglement die Schaffung 
von Transparenz und Klarheit.

Zudem kann das Personalreglement dazu die-
nen, sich als attraktive Arbeitgeberin auf dem 
Arbeitsmarkt zu positionieren, insbesondere 
dann, wenn bestimmte Bedingungen beson-
ders arbeitnehmerfreundlich ausgestaltet 
werden und das Dokument optisch anspre-
chend dargestellt wird.

Weshalb sind überlange  
Personalreglemente zu vermeiden?
Lange, ausführliche und komplizierte Doku-
mente werden von den Mitarbeitern regelmäs-
sig nicht oder nur oberflächlich gelesen bzw. 
verstanden. Viele Themen werden ohne Not 
vermischt. Dazu gehören die Vorgaben zur 
Nutzung der IT und Social Media, Passwort-
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HR & MITARBEITENDE FLUKTUATIONSRATE

Der erste Eindruck zählt
Die Reise eines Mitarbeitenden im Unterneh-
men beginnt weit vor dem Moment, in dem 
die Tür zum Arbeitsplatz erstmalig durch-
schritten wird. Sie nimmt ihren Anfang, sobald 
eine Stellenanzeige Aufmerksamkeit erregt 
und ein Versprechen verkörpert  – meist ein 
Versprechen von spannenden Tasks in wert-
schätzendem Umfeld. Doch allzu oft wird die-
ses Versprechen enttäuscht, sobald der Alltag 
im Unternehmen den Glanz des Employer 
Brandings überstrahlt. Kandidaten, angelockt 
durch kreative Kampagnen und dynamische 
Social-Media-Auftritte, finden sich unvermit-
telt in einem Wirrwarr aus unklaren Prozes-
sen, mangelhafter Integration, fehlender Zeit 
für die tägliche Arbeit und ausbleibendem 
Feedback wieder. Diese Kluft zwischen Er-
wartung und Wirklichkeit enttäuscht nicht nur, 

sondern markiert oft den Auftakt einer kurzen, 
unbefriedigenden Mitarbeitendenreise.

In einer Zeit raschen Wandels, des radikalen 
Umbruchs in vielen Berufsfeldern und spürba-
ren Fachkräftemangels avancieren langjähri-
ge, engagierte und versierte Mitarbeitende 
zum unschätzbaren Kapital. Unternehmen, 
die sich anpassen und Talente nicht nur ge-
winnen, sondern auch halten und entfalten 
können, behaupten sich im Wettbewerb und 
sind nachhaltig erfolgreich. 

Die Fluktuationsrate, oft als blosse Zahl ab-
getan, spiegelt tatsächlich die Stabilität und 
Anziehungskraft einer Organisation wider. Sie 
erzählt, wie verlässlich eine Firma ihre Ver-
sprechen einlöst und wie authentisch sie den 
Arbeitsalltag gestaltet. Als HR-Enthusiastin 

bin ich überzeugt: Ein ungeschöntes Employer 
Branding, das wahre Werte und gelebte Kultur 
reflektiert, ist heute kein Luxus mehr, sondern 
eine Notwendigkeit.

Fluktuationskosten:  
Ein unterschätzter Einflussfaktor
Vielleicht etwas pathetisch ausgedrückt. Al-
lerdings trifft es den Kern an mancher Stelle: 
Fluktuation ist wie ein Echo, das durch die 
Unternehmensflure schallt und Spuren in der 
Bilanz hinterlässt. Der Weggang eines Mit-
arbeitenden bedeutet nicht nur den Verlust 
von Talent, sondern reisst auch Lücken in die 
Seele und das Wissen des Unternehmens. Die 
damit verbundenen Kosten sind weitreichend; 
von unproduktiver Zeit wie Rekrutierungs- 
und Trainingsaufwendungen, dem Impact auf 
die Teamkonstellation, bis hin zu den schwer 
fassbaren Verlusten an Produktivität und spe-
zifischem Know-how. Die Kosten belaufen 
sich gut auf ein Jahresgehalt eines Mitarbei-
tenden. 

Fluktuation ist mehr als eine Zahl; sie signali-
siert die Qualität der Unternehmenskultur und 
Führungskraft. Durch sorgfältige Analyse von 
Abgängen erschliessen sich Muster und Ur-
sachen und finden Ansätze für wirkungsvolle 
Veränderungen.

Der Teufelskreis der Fluktuation wird in unter-
besetzten Teams spürbar. Die Herausforde-
rung, Projekte zu jonglieren und das Tagesge-
schäft zu meistern, wird durch Krankheitsfälle 
und Teamkonflikte verstärkt. Die Abwesen-
heiten verschärfen die Situation und fördern 
Überlastung und Unzufriedenheit.

Jeder Prozentpunkt erzählt insofern die Ge-
schichte von Menschen und Teams. Diese 
menschliche Dimension der Fluktuation mo-
tiviert, nach Lösungen für eine niedrigere 
Fluktuationsrate zu suchen. Es geht darum, 
eine Kultur zu pflegen, die Mitarbeitende 
hält, fördert und entwickelt, um ein Umfeld zu 
schaffen, in dem sie sich langfristig engagie-
ren wollen.

Hebel der Veränderung
Die drei zentralen Säulen, die massgeblich 
die Fluktuationsrate beeinflussen oder als 
Hauptgründe gelten, warum Mitarbeitende 
sich entscheiden, ein Unternehmen zu ver-

Fluktuationsrate minimieren:  
Durchdachte Taktiken
Entdecken Sie, wie sorgfältig ausgearbeitete Massnahmen und eine gelebte 
Kultur die Fluktuation nachhaltig senken und Ihr Unternehmen stärken.

 � Von Claudia Scherrer


